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Beschlussvorlage 
 
 Vorlagen-Nr.: BV/355/2019-2024 
 Status: öffentlich 

Gremium: Stadtrat 
Sitzungstag: 28.02.2023 
TOP-Nr.: 13 

 
 
 
 

 

eingereicht durch:  
 

Bürgermeister 

 
 

Betreff:  
 

Ernennung eines Kameraden der Ortsfeuerwehr Redekin zum Ortswehrleiter 

 
 

Beschluss:  
 

Der Stadtrat beschließt auf der Grundlage des Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, der Laufbahn-VO FF LSA 
sowie des Beamtengesetzes des LSA die Funktion des Ortswehrleiters durch 
Herrn Martin Bolle zu besetzen. 
Herr Bolle wird mit Wirkung vom 28.02.2023 für die Dauer von 6 Jahren zum 
Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Redekin in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen.  
 

 
 

Begründung:  
 

Der Ortswehrleiter wird nach § 15 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG) und nach § 3 der Laufbahn-VO FF LSA auf 
Vorschlag der Ortsfeuerwehr durch den Träger der Feuerwehr für die Dauer von 6 
Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen.  
Die aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr Redekin haben den Kameraden Martin 
Bolle auf ihrer Versammlung am 11.12.2020 einstimmig zum Ortswehrleiter 
gewählt und somit in seiner Funktion bestätigt. Daraufhin wurde Herr Bolle vorerst 
befristet für 2 Jahre mit Wirkung vom 08.03.2022 als Ortswehrleiter eingesetzt, da 
noch nicht alle fachlichen Voraussetzungen vorlagen. Die fachliche Einigung hat er 
nun innerhalb der Frist erlangt und somit sind die Voraussetzungen für eine 
Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis erfüllt.  
 

 

Abstimmungsergebnis:     □ beschlossen       □ abgelehnt 

 Ja  Nein  Enth  

 Bef (§33 KVG LSA) 

 
 
Anlagen: 
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